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An den  
Rat der Gemeinde Altenberge 
 
 
 
 
Anfrage 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachdem zu Beginn des vergangenen Jahres das NKFG in Nordrhein-Westfalen in 
Kraft gesetzt wurde, bitte ich um Beantwortung nachstehender Fragen zur Umsetzung 
des Gesetzes in der Gemeinde Altenberge. 
 

1. Zu welchem Haushaltsjahr wird in der Gemeinde Altenberge der kamerale 
Haushalt in die doppische Buchführung überführt? 

2. Welche Software wird für die GuV eingesetzt werden? 
3. Wie hoch sind die Investitionsausgaben für die Software sowie der weitere 

Aufwand für Pflege und Schulung? 
4. In welchem Umfang und bei welchen Bildungsträgern werden die Mitarbeiter 

der Kämmerei geschult? 
5. Synergieeffekte können bei einer Umsetzung des NKF erst abgeschöpft 

werden, wenn auch die weiteren Elemente des NSM – insbesondere die KLR 
mit einer Kostenträgerrechnung – umgesetzt werden. Welche weiteren 
Instrumente des NSM werden in der Gemeinde Altenberge eingesetzt? Wird 
neben der GuV auch eine Vollkostenrechnung auf Kostenträgerbasis 
durchgeführt werden? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Daniela Schöpker 
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